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Geltungsbereich ges. ca. 12,9 ha 
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➢ August 2021 erstes Planungskonzept im Ortsrat Barrien vorgestellt

➢ Umfassende Bestandsaufnahme (Gebäude, Baumkartierung)

➢ Januar 2022 Vorlage Vorentwurf

➢ Dezember 2022 Frühzeitiges Beteiligungsverfahren (Scoping)

➢ März 2023 Abwägung vorbereitet

➢ Mai 2024  Überarbeitung Entwurf

Verfahrensstand:

➢ Billigung des Entwurfes

➢ Öffentliche Auslegung 

➢ Abwägung/ Empfehlung Satzungsbeschluss

Break 1:  Änderung Schulplanung

Break 2:  Aufgabe Schulplanung am Standort
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Geltungsbereich ges. ca. 12,9 ha

➢ überwiegender Teil bereits 

Innenbereich/ s. 

Innenbereichssatzung von 1985

➢ knapp 2.500 m² im Außenbereich 

bereits bebaut/ Innenbereich 

➢ ca. 6.640 m² als Außenbereich 
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Ausgangslage:

Umbruchsituation, Steuerung der zukünftigen Weiterentwicklung, s. städtebauliches 

Konzept

Planungsziele :

• planungsrechtliche Absicherung bestehender und geplanter Nutzungen

• Schaffung kleinteiliger Entwicklungs- und Erweiterungspotenziale, insbesondere 

zur Schaffung von Wohnraum, im Ortskern Barriens,

• Berücksichtigung und Sicherung städtebaulich erhaltenswerter 

Bestandsstrukturen, 

• Bewahrung des Ortsbildes/ ÖBV

• Schutz vorhandener Baudenkmale vor Beeinträchtigungen (s. Denkmalschutz, 

Archäologie, Erhaltungsbereiche),

• Erhalt der öffentlichen Park- und Grünanlagen in ihrer derzeitigen Funktion

• Berücksichtigung von Schutzgebieten (Geschützte Biotope, Hochwasser…) 
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Frühzeitiges Beteiligungsverfahren/ sog. Scoping:

Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange:

Träger öffentlicher Belange:

Eingang Stellungnahme TöB‘s 29

ohne Anregungen oder Bedenken/ Nichtbetroffenheit 14

1.3.1  bis 1.3.15 mit Anregungen/ Einwänden 15

Keine Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit…
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1. Landesamt für Geoinformation und Landvermessung (LGLN) / 

Kampfmittelbeseitigungsdienst 

➢ Nur teilw. Luftbildauswertung (grüner Bereich), keine bestätigte 

Kampfmittelbelastung gefunden

➢ Für den gelben Bereich: 

keine Auswertung, daher allgemeiner 

Verdacht auf Kampfmittelbelastung

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Kenntnisnahme. 

Keine Veränderung der Gefahrenlage. 

Im Zuge von Neubebauungen Luftbildauswertung empfohlen. 

Hinweis auf der Planzeichnung wird ergänzt. 
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Zusammengefasst Stellungnahmen der Leitungsträger:

2. Stellungnahme Gascade Gastransport GmbH

3. Stellungnahme EWE NETZ GmbH 

4. Stellungnahme Deutschen Telekom Technik GmbH

6. Stellungnahme Syker Vorgeest GmbH (Wasserversorgung)

7. Stellungnahme Avacon Netz GmbH Syke 

8. Stellungnahme Avacon Netz GmbH Salzgitter 

11. Stellungnahme Vodafone GmbH 

Berücksichtigung von Bestandsleitungen/ rechtzeitigen Einbindung bei Planung

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Kenntnisnahme. 

Bei Umsetzung konkreter Bauvorhaben beachtlich.

Hinweis zum Leitungsschutz auf der Planzeichnung vorhanden.



Stadt Syke 

Ausschuss für Umwelt und Bauen 

Ortsrat Barrien 

05. Juni 2024/ Kerstin Oesterling 

SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

5. Stellungnahme Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)

➢ Keine Bedenken. 

➢ Bitte um Ergänzungen zur Anbindung des Gebietes an den ÖPNV.

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Kenntnisnahme und Berücksichtigung in der Begründung. 

10. Stellungnahme Harzwasserwerke GmbH 

➢ Hinweis auf festgesetzten Schutzzone III B sowie die Schutzzone III A  (in 

Aufstellung) des Wasserschutzgebietes Ristedt. 

➢ Berücksichtigung Grundwassermessstelle 201 (innerhalb des Parkgeländes)

➢ Berücksichtigung der Wassertransportleitung Söse – Nord (Leitungsschutz) 

➢ ergänzende Hinweise und Anmerkungen zum Grundwasser- und 

Gewässerschutz

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Kenntnisnahme und Übernahme der ergänzenden Hinweise in die Begründung. 
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12.Stellungnahme Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 

Küsten- und Naturschutz (NLWKN)

➢ Weist auf Bedeutung der Grünfläche zwischen Hache und Mühlenteich hin und  

gibt Nutzungsempfehlungen zu weniger intensiven Nutzungen 

(Beobachtungsplattform, Trennung des Seitenarms…)

➢ Freihaltung von Gewässerrandstreifen, ergänzend Besitzern Bedeutung nahelegen 

➢ Zusätzliche Flächenversiegelungen/ Entwässerung ist noch nicht dargelegt

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Kenntnisnahme.

Mühlenteichareal obliegt der Unterhaltung der Stadt Syke.

Informationsveranstaltungen für Gewässeranlieger wünschenswert aber nicht 

Gegenstand der Bauleitplanung.

Entwässerung nur für öffentliche Verkehrsflächen vorzuhalten. Privat ist auf den 

Grundstücken zu versickern und entspr. Nachweis zu erbringen.

Keine Änderung für die Bauleitplanung…
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13.Stellungnahme Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) 

➢ Weist auf flächensparenden Umgang mit Grund und Boden hin 

(Bodenschutzklausel 1a BauGB)

➢ Verwendung der Bodenkarten des NIBIS® Kartenserver, hinsichtlich des 

Baugrunds

➢ Vorkommen schützenswerter kohlenstoffreicher Böden  

➢ Hinweis auf mögliche Bergbau- oder Salzabbauberechtigungen

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Kenntnisnahme. 

NIBIS® Kartenserver berücksichtigt.

kohlenstoffhaltigen Böden sind die Auen- und Moorböden. 

Bei Neubauten sind Baugrunderkundungen/ Gutachten einzuholen/s. Hinweis 

auf der Planzeichnung.

Keine Bergbauberechtigungen oder Salzabbaugerechtigkeiten kartiert.

Keine Änderung für die Bauleitplanung…



Stadt Syke 

Ausschuss für Umwelt und Bauen 

Ortsrat Barrien 

05. Juni 2024/ Kerstin Oesterling 

SYK-032 BP Nr. 25 (10/59) "Ortskern Barrien -westl. der B6"

14.Stellungnahme Landkreis Diepholz

FACHDIENST KREISENTWICKLUNG – NATURSCHUTZ

keine grundsätzlichen Bedenken

Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:

➢ Abarbeitung Eingriffsregelung und Artenschutz / Umweltbericht

➢ durch den Einbezug von Flächen des Außenbereichs eine 

vollumfängliche Abarbeitung der Eingriffsregelung für das gesamte 

Plangebiet vorzulegen ist. Keine Planung gemäß §13a BauGB 

➢ Berücksichtigung der nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope, 

Karte ist beigefügt
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ZU FACHDIENST KREISENTWICKLUNG – NATURSCHUTZ

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Ergänzende Abstimmung mit dem LK Diepholz ist erfolgt:

Kompensation lediglich für bislang unbebauten Außenbereichsflächen 

erforderlich / s. ansonsten Innenbereichssatzung /  Einstufung nach §34 

BauGB

Die geschützten Biotope liegen alle in den Auenbereichen der Hache 

innerhalb der festgesetzten SPE-Flächen
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14.Stellungnahme Landkreis Diepholz

FACHDIENST UMWELT UND STRASSE - ABFALL- UND BODENSCHUTZ

➢ Keine Alltablagerungen bekannt aber:

➢ 6 Altlasten-Verdachtsflächen (Relevanzklasse 1 / bedingt 

altlastenrelevant) verzeichnet

➢ Empfehlung Bodengutachten 

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Kenntnisnahme. 

Benennung auf der Planzeichnung. 

Empfehlung  Bodengutachten.
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14.Stellungnahme Landkreis Diepholz

FACHDIENST UMWELT UND STRASSE - WASSERWIRTSCHAFT

➢ keine ausgewiesenen Hochwassergefahrengebiete mehr aber:

➢ innerhalb vorläufig gesicherter Überschwemmungsgebiete

➢ Gewässerrandstreifen wurde festgesetzt

➢ folgende Bedenken: 
• Keine neuen Baugebiete im ÜSG zul. / vorliegend Bestand

• Gleichwohl keine Baugebiete ausweisen

• bestehende Geländehöhen dürfen im ÜSG nicht verändert werden

• Flurstücknummern prüfen

• Keine Festsetzungen zur Oberflächenentwässerung 

• Versickerung bedarf Erlaubnis nach WHG

• Ergänzung Hinweis auf Wassergewinnungsanlage Ristedt 
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14.Stellungnahme Landkreis Diepholz

FACHDIENST UMWELT UND STRASSE - WASSERWIRTSCHAFT

Eigene Stellungnahme/Abwägung:

Kenntnisnahme. 

➢ Bauflächen im ÜSG sind ausschließlich Bestandsfreiflächen (s. z.B. Spielplatz 

Kindergarten, Außenanlagen Schule) 

➢ Alle Baugrenzen berücksichtigen ÜSG 

➢ Textfestsetzung zum Hochwasserschutz wird ergänzt/ klargestellt  

(Geländehöhen/ Schutzbestimmungen gelten auch für Freiflächen)

➢ Flurstücknummer korrigiert 

➢ Ergänzender Hinweis zur Niederschlagsentwässerung werden konkretisiert/ 

Vorrang Versickerung/ es ist bei Änderungen / Neuplanung immer

Genehmigungsverfahren erforderlich 

➢ Hinweis auf die in Ausweisung befindliche Schutzzone III A des Wasserwerkes 

Ristedt
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14.Stellungnahme Landkreis Diepholz

FACHDIENST BAUORDNUNG UND STÄDTEBAU - STÄDTEBAU

➢ Hinweise auf bestehende Tierhaltungsanlagen

➢ Steuerungsplanung des BP wird begrüßt

➢ Hinweis auf Bauverbotszone  B6 (Lage außerhalb der Ortsdurchfahrt)

➢ Konkretisierung  Textfestsetzung zur Werbung erbeten

(Zwischenstand) Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

• Geruch: Bestehende Gemengelage erfordert bereits gegenseitige 

Rücksichtnahme 

• Es gilt Bestandsschutz hinsichtlich der Bauverbotsszone, aber: auf 

Wunsch der NLSTBV keine Zu- und Abfahrten in dem Bereich

• Textfestsetzung Werbung wird konkretisiert
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14.Stellungnahme Landkreis Diepholz

Fortsetzung: FACHDIENST BAUORDNUNG UND STÄDTEBAU - STÄDTEBAU

➢ Redaktioneller Hinweis zur Lage der Rechtsbezüge

➢ Redaktioneller Hinweis zur Festsetzung  Bauweise 

➢ Ausnahmen für Dachneigungen als Einzelfallprüfung wird nicht gesehen, 

(Zwischenstand) Eigene Stellungnahme/Abwägung:

• Redaktionelle Hinweise werden übernommen 

• Ausnahme soll bestehen bleiben 
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14.Stellungnahme Landkreis Diepholz

Fortsetzung: FACHDIENST BAUORDNUNG UND STÄDTEBAU - STÄDTEBAU

➢ Örtliche Bauvorschrift „Schottergärten“/ Klarstellung: Rasen ist auch Grün

➢ Klarstellung Innenbereichssatzung anwendbar sind  § 34 Abs. 1 BauGB 

(Einfügen in die Eigenart der Umgebung)  oder § 34 Abs. 2 BauGB 

(Eigenart entspricht einem Baugebiet)  Anwendung findet.

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

• „Grünflächen zeichnen sich durch naturbelassenen oder angelegte, mit Pflanzen 

bewachsenen Flächen aus.“ 

• Klarstellung Innenbereichssatzung wird übernommen.

Letzte Stellungnahme LK…
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14.Stellungnahme BUND

➢ Festsetzung weiterer Erhaltungsbereiche (Bäckerei Hasselmann, Bereich 

Bäckerstraße und Rathausstraße, Altes Rathaus/ Arztpraxis… Bereiche 

mit Kopfsteinpflaster…)

➢ Dachneigung mind. 40 Grad, ausschließlich Rottöne

➢ Fassadenbegrünung verpflichtend

➢ Volksbankgelände 3 Geschosse 

➢ Nicht alle zu schützenden Bäume sind im Plan aufgeführt.

➢ Auffüllungen im Bereich der Hacheniederung verbieten

➢ In der Bestandsermittlung werden Grünflächen missverständlich als 

Bauflächen dargestellt

➢ Im Bereich der Schule und nördlich der K122 kein Abstand zur Hache , 

Bitte: Möglichkeiten für Grünflächen/ Grünstreifen prüfen 
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Stellungnahme BUND

Eigene Stellungnahme/Abwägung:

➢ Erhaltungsbereiche müssen angemessen sein/ s. Genehmigungsvorbehalt

➢ Vorprägung für ausschließlich rote Dachpfannen nicht gegeben, Dachneigung 

mind. 30 Grad wird als ausreichend erachtet

➢ Fassadenbegrünung  nicht verpflichtend aber ausdrücklich erwünscht

➢ Volksbankgelände keine 3 Geschosse/s. städtebauliche Lage, Ortseingang 

➢ Erhaltungsfestsetzung ist eine städtebauliche Festsetzung, alle ortsbildprägenden 

Bäume wurden als zu erhalten festgesetzt, dazu Bestand auf allen 

Gemeinbedarfsflächen,

➢ Hinweis, dass Auffüllungen im Bereich der Hache nicht zulässig sind

➢ Bestandsdarstellung (Grünflächen) wurde angepasst

➢ Abstand zur Hache: Schulareal hat festgesetzten Grünstreifen, im Bereich der 

denkmalgeschützten Wassermühle nicht möglich
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Änderungen:

➢ Schule MU

➢ Hochwasserschutz

➢ Bereich ohne Ein-

und Ausfahrten

➢ Umweltbericht

➢ Baum Hasselmann
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FNP 1997:

➢ Gemischte Bauflächen 

➢ Gemeinbedarf

➢ Öffentliche Grünflächen

➢ Öffentliche Parkflächen 

➢ Gewässer

➢ SPE
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Herzlichen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit!
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Stadt Syke

Außenbereichssatzung Pennigbeck

Satzungsbeschluss

Dipl.-Ing. Andreas Taudien
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Erneuter Entwurf - Planzeichnung
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Erneuter Entwurf – Textliche Festsetzungen
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Erneuter Entwurf – Hinweise

6



N
W

P
 P

la
n

u
n

g
sg

es
el

ls
ch

af
t 

m
b

H
Erneuter Entwurf – Hinweise
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Stellungnahmen

Landkreis Diepholz

Kreisentwicklung und Naturschutz: Eingriffsregelung, Spez. Artenschutz auf 
Genehmigungsebene abarbeiten

Immissionsschutz: keine Überschreitung der Grenzwerte

Bauordnung und Städtebau: planerische Zurückhaltung: Anpflanzflächen, Breite Zufahrten

Terminus „Einfügen in die nähere Eigenart der Umgebung“ entspricht § 34 BauGB, anpassen an 
Begrifflichkeit des § 35 BauGB 

Weiterhin: keine „Textliche Festsetzung“

Örtl. Bauvorschriften entspricht nicht § 35 BauGB 

Prinzipiell: die Zulassung für Außenbereichsvorhaben werden kleinteilig (!) erweitert, die 
Abgrenzung muss vom Baubestand ausgehen und es muss Wohnbebauung von einigen Gewicht 
vorliegen (Urteile 4 – 5 Wohneinheiten). Zudem: der Bereich darf nicht überwiegend 
landwirtschaftlich geprägt sein. Kein Entstehen einer Splittersiedlung!

Denkmalschutz: Keine Beeinträchtigung Baudenkmal Pennigbeck 6 (Umgebungsschutz, Höhe 
baulicher Anlagen)

Immissionsschutz: keine Überschreitung der Grenzwerte
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Auszug aus Geruchsgutachten I
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Auszug aus Geruchsgutachten II
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Stellungnahmen

BUND (mit Bezug auf priv. Stellungnahme): 

• Kritik an Beibehaltung der Planung, Verfestigung Splittersiedlung, Versagung FNP-Darstellung durch ehemalige Bez.-
Regierung

• Bedeutung Landschaftsbild lt. LRP des LK DH: „Sehr hohe Bedeutung“ , Überbauung Talniederung, Wiesenbereich

• Verriegelung Landschaft, Beeinträchtigung Baumbestand

• Verlagerung städteb. Ziele der Stadt Syke in städteb. Verträge (Stadt Syke: mittlerweile abgeschlossen, einsehbar)

• Widerspruch zu Syker Klimaschutzprogramm („Verkehrsströme in den Außenbereich“)

• Beeinträchtigung Gewässer II. Ordnung

Diverse Hinweise zur Ver- und Entsorgung:

Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH, EWE Netz GmbH, Avacon Netz GmbH zu Leitungen

Stadt Syke, FB 3 – Löschwasserversorgung
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5 Private Stellungnahmen (3 Einwandschreiberínnen):

(1)

• Zusätzliche Geruchs- und Geräuschimmissionen durch ordnungsgemäße Landwirtschaft

(2)

• Verfahrensfehler, keine Kennzeichnung der Änderungen

• Hinweise wie der BUND

• Planung mit geordneter städtebaulicher Entwicklung nicht vereinbar, Bedeutung Landschaftsbild und 
Freiraumfunktion nicht erloschen

• Festsetzung einer öffentlichen oder privaten Grünfläche nicht zulässig (hier: Anpflanz- und Erhaltgebot)

• Bester Kartierzeitraum Biotoptypen: Mai (hier: Vegetationsperiode, konkret im August)

• Überbauung des Pennigbeek-Okeler Baches durch Zufahrten

(3)

Örtliche Bauvorschriften bei Außenbereichssatzung nicht durch § 84 (6) NBauO gedeckt

• § 84 (6) NBauO: Örtliche Bauvorschriften können in Bebauungspläne und in Satzungen nach § 34 Abs. 4 
Satz 1 Nrn. 2 und 3 BauGB als Festsetzungen aufgenommen werden.

• Festsetzungen nach § 9 nicht zulässig

• Zulässig: allein Regelungen zu Art und Umfang der baulichen Maßnahmen
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Planzeichnung: Fassung zur Satzung
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Weitere Regelungen zur Satzung

14

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB: Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Natura 2000-Gebiete gemäß BNatSchG
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
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Städtebaulicher Vertrag II 
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Städtebaulicher Vertrag I
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Umwelt und Verkehr GmbH

Lärmaktionsplan 4. Stufe Stadt Syke
Umwelt- und Bauausschuss (UmBAU)

Mobilität für Menschen
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Umwelt und Verkehr GmbH

Verkehrsplanung, Stadtplanung, 
Umweltplanung
• Verkehrsentwicklungsplanung (KFZ / ÖPNV / RAD)
• Detailplanung
• Lärmaktionsplanung

Verkehrserhebungen
• Mengenerfassung
• Situationsbeobachtungen, -analysen
• Zeitlückenerfassung
• Geschwindigkeitsmessungen

Ausführungsplanung
• Verkehrsplanung gemäß Leistungsphase 3 bis 9 HOAI
• Örtliche Bauüberwachung
• Leitungskoordination
• Kanalplanung, Schmutz- und Regenwasser, 

Versickerungsanlagen

Alle Fragen der Verkehrsplanung unter einem Dach

gegründet im Jahr 1999

gegründet im Jahr 2015 als 
Tochtergesellschaft der PGT
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Umwelt und Verkehr GmbH

Dipl.-Geogr. Dirk Lauenstein Florian Makowski, B.A. 

Corinna Wilmers, M.Sc. Dipl.-Ing. Ralf Losert

Marcel Kunze Benjamin Haasler, B.Sc.

Maximilian Szafran, B.Sc.. Antonio Troiano, M.Sc.

die PGT Umwelt und Verkehr GmbH

Dipl.-Ing. Heinz Mazur Svea Coerdt, B.Sc. 

Wissenschaftliche Mitarbeit Technische Zeichner

Geschäftsführung

Sekretariat  / Verwaltung
Manuela Heine   Kaori Dreyer

Studierende 

Georg Herner 

Dipl.-Geogr. Reiner Nöllgen

Ralf Weber

Netzwerkadministration

Manfred Heuer

Nina Landfester, B.Sc. Philipp Gerdes Charlotte Lobensteiner, B.A. Joshua Bukowski
  



LAP 4. Stufe  |  Stadt Syke  |   05.06.2024

Te
il 

ei
ne

r P
rä

se
nt

at
io

n 
- n

ur
 in

 V
er

bi
nd

un
g 

m
it 

m
ün

dl
ic

he
n 

Er
lä

ut
er

un
ge

n 
vo

lls
tä

nd
ig

  -
  S

.4

Umwelt und Verkehr GmbH

• interdisziplinär in Verkehr-, Umwelt-, Stadt- und Freiraumplanung

• tätig für öffentliche und private Auftraggeber im In- und Ausland

• in der Forschung profiliert

• über 30-jährige, erfolgreiche Zusammenarbeit

Die Arbeitsfelder der PGT

Verkehrsentwicklung

Radverkehr Fußverkehr

ÖPNV / SPNV

Erschließung

KFZ-Verkehr LeistungsfähigkeitStraßenraum

Lärm / Klima / Luft

Moderation /
Begleitung /
Öffentlichkeit

Forschung Wettbewerbe

http://www.pgt-hannover.de/projekte/verkehrs-entwicklung/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/%C3%B6pnv-spnv/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/kfz-verkehr/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/erschlie%C3%9Fung/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/leistungsf%C3%A4higkeit/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/stra%C3%9Fenraum/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/radverkehr/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/fu%C3%9Fverkehr/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/l%C3%A4rm-klima-luft/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/moderation-beteiligung-%C3%B6ffentlichkeit/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/forschung/
http://www.pgt-hannover.de/projekte/wettbewerbe/


LAP 4. Stufe  |  Stadt Syke  |   05.06.2024

Te
il 

ei
ne

r P
rä

se
nt

at
io

n 
- n

ur
 in

 V
er

bi
nd

un
g 

m
it 

m
ün

dl
ic

he
n 

Er
lä

ut
er

un
ge

n 
vo

lls
tä

nd
ig

  -
  S

.5

Umwelt und Verkehr GmbH
Lärmbelästigung in Deutschland 



LAP 4. Stufe  |  Stadt Syke  |   05.06.2024

Te
il 

ei
ne

r P
rä

se
nt

at
io

n 
- n

ur
 in

 V
er

bi
nd

un
g 

m
it 

m
ün

dl
ic

he
n 

Er
lä

ut
er

un
ge

n 
vo

lls
tä

nd
ig

  -
  S

.6

Umwelt und Verkehr GmbH
Geräusche und Einordnung auf der dB(A)-Skala
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Umwelt und Verkehr GmbH
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Umwelt und Verkehr GmbH

 Die rechtlichen Grundlagen der Lärmminderungsplanung sind 
im § 47a-f Bundes-Immissions-Schutz-Gesetz (BImSchG) 
geregelt.

 

 5-jährige Fortschreibungsfrist

 Die Zuständigkeit für die Lärmkartierung von Autobahnen, 
Bundesstraßen und Landesstraßen liegt in Niedersachsen 
beim Nieders. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und 
Klimaschutz (MU). Die Durchführung erfolgt durch das ZUS-
LLG des GAA in Hildesheim.

Rahmenbedingungen
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Umwelt und Verkehr GmbH
Vorgehen bei der Bearbeitung des LAP 4. Stufe
Stadt Syke

VORGEHEN / ABLAUF STAND
• Erstellen der Lärmkarten durch das GAA gemäß EU-Umgebungslärm-

Richtlinie gem. BUB

√

• Sichtung der Lärmkartierung gem. BUB √

• Bewertung der Lärmsituation √

• Herausarbeitung von Belastungsstufen und 

Maßnahmenschwerpunkten

√

• Prüfung vorhandener Vorschläge und ergänzender 

Maßnahmestrategien

√

• Entwicklung von Prioritäten und Handlungsschwerpunkten 

– Der Lärmaktionsplan

√

• Öffentlichkeitsinformation / Beteiligungsverfahren
• Kosten und Umsetzung (√ )
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Umwelt und Verkehr GmbH
Auslösewerte für eine Lärmaktionsplanung 

(Quelle: Vorschlag Niedersachsen, 2018)

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie beinhaltet keine 
Immissionsgrenz-, Auslöse- oder Richtwerte

 Für die Aufstellung eines Lärmaktionsplans mit Maßnahmen 
werden in Niedersachsen vom Ministerium für Umwelt, Energie, 
Bauen und Klimaschutz (MU) Auslösewerte von 65 / 55 dB(A) 
(LDEN bzw. LNight) festgesetzt. 
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Umwelt und Verkehr GmbH

Untersuchungsnetz
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Umwelt und Verkehr GmbH

Verkehrsmengen DTV

10.950 Kfz/ 24 h
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Umwelt und Verkehr GmbH

Zulässige Höchstgeschwindigkeiten
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Umwelt und Verkehr GmbH

Flächenpegel Straße LNight
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Umwelt und Verkehr GmbH

Fassadenpegel Straße LNight
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Umwelt und Verkehr GmbH
Anzahl Betroffene – Straßenverkehr

Lärmindex
Straßen-

verkehrslärm

Bereich in 
dB(A)

Anzahl der
Belasteten 
(2. Stufe)

Anzahl der
Belasteten 
(3. Stufe)

Anzahl der
Belasteten 
(4. Stufe)

DEN gem. Lärm-
kartierung 2012

gem. Lärm-
kartierung 2018

gem. Lärm-
kartierung 2023

über 55 – bis 
60 1.500 400 900

über 60 – bis 
65 500 300 600

über 65 – bis 
70 200 300 500

über 70 – bis 
75 0 100 200

über 75 0 0 0
NIGHT

über 50 – bis 
55 800 300 600

über 55 – bis 
60 400 300 500

über 60 – bis 
65 300 200 300

über 65 – bis 
70 0 0 0

über 70 0 0 0
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Umwelt und Verkehr GmbH
Überlagerung Straßenverkehrs- und Schienenlärm LNight

Überlagerung mit 
Schienenverkehrslärm
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Umwelt und Verkehr GmbH
Querschnittsorientierte Stellung der Lärmminderungs-
planung im kommunalen Planungsprozess 
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Umwelt und Verkehr GmbH
Strategien und Handlungsfelder und Akteure LAP
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Umwelt und Verkehr GmbH

• Ortsumgehung Barrien und Syke (L 334 u. L 340)

• Verbesserung der Verkehrs- und Emissionssituation durch 

Straßenumbau in Syke, Barrien und Heiligenfelde

• Verbesserung Knotenpunkt zum Einkaufscenter Hachepark

• mobile Geschwindigkeitsüberwachung

• Ortsumgehung B 6 in der Findungsphase

Umgesetzte und geplante Maßnahmen
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Umwelt und Verkehr GmbH
Maßnahmenvorschläge 
Übersicht

Umwelt und Verkehr GmbH
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Umwelt und Verkehr GmbH
Maßnahmenkonzept B 6 (südlich L 333)
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Umwelt und Verkehr GmbH
Maßnahmenkonzept L 333
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Umwelt und Verkehr GmbH
Maßnahmenkonzept L 333
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Umwelt und Verkehr GmbH
Wirkung der 
Maßnahmen

Maßnahmen und Wirkungspotential 
 

Maßnahmen 
 

Lärmminderung 
 

(Mittelungs-/ Max.pegel) 
bis zu 12 dB(A) 

flankierende Wirkungen 
Luftschad-

stoff-
(Feinstaub-) 
minderung 

Verkehrs-
sicherheit 

Gestal-
tung 

Freiraum-
nutzung 

LKW-Lenkung                 

Sperrung für den Schwerverkehr 
            

    

Kfz-Verlagerung                 

Reduzierung der Verkehrsmen-
gen um 50 % und mehr             

    

Erneuerung Fahrbahnbelag 
                 

Austausch Kopfsteinpflaster ge-
gen Asphalt bei 30 km/h             

  ()  

Austausch Kopfsteinpflaster ge-
gen Asphalt bei 50 km/h             

    

Lärmmindernder Asphalt                 

Geschwindigkeitsreduzierung 
                 

Geschwindigkeitsreduzierung 
von 50 km/h auf 30 km/h             

    

Geschwindigkeitsreduzierung für 
den Schwerverkehr > 7,5 to von 
50 km/h auf 30 km/h 

            
    

Geschwindigkeitsreduzierung 
von 50 km/h auf 40 km/h             

    

Geschwindigkeitskontrolle 
            

    

Verstetigung der Fahrgeschwin-
digkeit             

    

Straßenraumgestaltung 
                 

Verdoppelung des Abstandes 
zur Lärmquelle             

    

Anlage eines  
Radfahrstreifens                 

Einziehung des rechten Fahr-
streifens             

    

Abschirmung durch parkende  
Fahrzeuge             

    

Querungsstellen und Mittelinseln 
            

    

Gestaltung. Straßenraumbegrü-
nung z.B. Baumtor 

 s u b j e k t i v   ()    

Ersetzen von Lichtsignalanlagen 
durch Kreisel 

                

                 
 = Wirkung vorhanden  () = positive Wirkung mög-

lich 


Maßnahmen und Wirkungspotential

		Maßnahmen

		Lärmminderung



(Mittelungs-/ Max.pegel)
bis zu 12 dB(A)

		flankierende Wirkungen



		

		

		Luftschad-stoff-(Feinstaub-) minderung

		Verkehrs-sicherheit

		Gestal-tung

		Freiraum-nutzung



		LKW-Lenkung

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Sperrung für den Schwerverkehr

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(

		(

		(

		(



		Kfz-Verlagerung

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Reduzierung der Verkehrsmengen um 50 % und mehr

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(

		(

		

		



		Erneuerung Fahrbahnbelag




		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Austausch Kopfsteinpflaster gegen Asphalt bei 30 km/h
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( = Wirkung vorhanden 
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Umwelt und Verkehr GmbH

• Die EG-Umgebungslärmrichtlinie sieht die Abgrenzung 
sogenannter „ruhiger Gebiete“ als Arbeitsschritt der 
Lärmaktionsplanung vor. 

• „Ziel dieser Pläne soll es auch sein, ruhige Gebiete gegen 
eine Zunahme des Lärms zu schützen“ 
(Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und 
Bekämpfung von Umgebungslärm“ vom 24. Juni 2005, 
§ 47d, Abs. 2, Satz 2. BImSchG). 

• Bezüglich deren Definition wird lediglich darauf hingewiesen, 
dass ein ruhiges Gebiet einen festgesetzten Grenzwert, der 
von der Behörde (in diesem Fall der Gemeinde Oyten) 
definiert wird, nicht überschreitet. 

„Ruhige Gebiete“



LAP 4. Stufe  |  Stadt Syke  |   05.06.2024

Te
il 

ei
ne

r P
rä

se
nt

at
io

n 
- n

ur
 in

 V
er

bi
nd

un
g 

m
it 

m
ün

dl
ic

he
n 

Er
lä

ut
er

un
ge

n 
vo

lls
tä

nd
ig

  -
  S

.4
1

Umwelt und Verkehr GmbH
„Ruhige Gebiete“ 4. Stufe
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Umwelt und Verkehr GmbH

„Lärmbelastung bis zur 
Schmerzgrenze“

Lärmempfindung ist auch 
subjektiv!

 Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !
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B-Plan Nr. 25 (3/42) „Im Hachetal südlich des Mühlendamms“

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

Stadt Syke

B-Plan Nr. 25 (3/42)
„Im Hachetal südlich des 
Mühlendamms“

Aktuell

Ziel

Städtebauliche Analyse im Bereich Steimker Straße

Kartengrundlage: LGLN 2022

Städtebauliche Einordnung der Bestandssituation in Abgleich mit dem geltenden Planungsrecht
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

• B-Plan Nr. 25 (3/42) „Im Hachetal
südlich des Mühlendamms“, 
insg. ~ 450.000 m²

• Untersuchungsraum westlich der 
Steimker Straße ist fast ausschließlich 
durch Wohnnutzungen geprägt

Fragestellung für die Analyse

• Wie aktuell sind die bei der 
Aufstellung (1983) getroffenen 
Festsetzungen aus heutiger Sicht?

• Sind Anpassungen erforderlich, um 
gemäß der heutigen Erkenntnisse 
und Präferenzen eine angemessene 
bauliche Entwicklung zu sichern?

Kartengrundlage: LGLN 2022

Untersuchungsgebiet und Untersuchungsziel
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Aufstellung 1983 – es gilt die BauNVO 1977

Die Begründung des Bebauungsplans benennt folgendes Ziel:

• Aufstellung des B-Plans „steht in engem Zusammenhang mit 
der Sicherung des Hachetals“

• „Eine besondere Bedeutung erhält die Grenzlinie zwischen 
den festgesetzten Bauflächen und den festgesetzten 
Grünflächen. Bei der Bestimmung dieser Grenzlinie verübt 
der Bebauungsplan die einschneidendsten Auswirkungen im 
Privatbereich. In der Entstehungsphase dieses B-Planes hat es 
gerade in diesem Punkt erhebliche Differenzen gegeben. […] 
Bei der gewählten Abgrenzung ist sichergestellt, dass 
tatsächlich die schutzwürdigen und städtebaulich relevanten 
Grünbereiche als öffentliche Grünflächen ausgewiesen 
werden.“

Zielsetzung des Bebauungsplans (1983)

Die klare Abgrenzung zwischen bebauten Bereichen und 
Grünarealen wurde erreicht.
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

• Mischgebiet an der Nienburger Str:
3  Vollgeschosse, GRZ 0,4 / GFZ 0,6

• Nördliche Teilfläche WA:
2 Vollgeschosse, GRZ / GFZ wie im MI

• Alle weiteren WA:
2 Vollgeschosse, GRZ + GFZ 0,4,
nur Einzel- und Doppelhäuser (=keine 
Reihenhäuser)

• = leicht geringere Dichte nach Süden

• „C“ (im MI): ausnahmsweise zulässige 
MI-Nutzungen nicht zulässig

• „B“ (im WA): ausnahmsweise zulässige 
WA-Nutzungen nicht zulässig

Festsetzungen im Untersuchungsraum Steimker Straße
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

Vor-Ort-Erhebung der Bebauungsstruktur

• u.a. Zahl der Wohneinheiten, Geschossigkeit, Nutzung, Lage 
der Stellplätze, Einfriedungen …

• Fotodokumentation

GIS-basierte Bestandsanalyse

• Ermittlung der Grundstücksgrößen und 
der eingemessenen baulichen Strukturen

• Überlagerung mit den bestehenden Festsetzungen 
(GRZ, GFZ, Bauteppich, Art der Nutzung)

• Rechnerische Ermittlung von Bebauungspotentialen, 
Bebauungsdichte usw.

Qualitative Einordnung

• Abgleich mit den Zielsetzungen des bestehenden 
Bebauungsplans (Ausführungen der Planbegründung)

• Einschätzung hinsichtlich aktueller planerischer 
Fragestellungen und Zielsetzungen

Vorgehen
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

§ 1 Abs. 3 BauGB

„Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und 
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich ist; die Aufstellung kann insbesondere bei der 
Ausweisung von Flächen für den Wohnungsbau in Betracht 
kommen. Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und 
städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch 
kann auch nicht durch Vertrag begründet werden.“

§ 1 Abs. 7 BauGB

„Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen.“

§ 1a Abs. 2 BauGB

„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen 
werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die 
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.“

Thematische Schwerpunkte der letzten Jahre

• Wohnraumversorgung

• Klimaschutz

Auftrag des Gesetzgebers aus dem BauGB
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

• Das Konzept benennt für Syke einen „wenig ausdifferenzierten 
Wohnungsmarkt“ mit besonderem Bedarf für Familien-
haushalte, ältere sowie einkommensschwächere Haushalte

• Diese Segmente können i. d. R. innerhalb von 
Mehrfamilienhäusern realisiert werden

• Für klassische Ein- und Zweifamilienhäuser wird mittelfristig 
ein Wohnungsüberhang prognostiziert

Wohnraumversorgungskonzept Landkreis Diepholz, Fortschreibung 2022

Wohnraumversorgungskonzept Landkreis Diepholz (2022)
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

Städtebauliche Analyse
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

Begründung (1983)

• „Im nördlichen Plangebiet überwiegen Einzelhandel, 
Handwerksbetriebe und Gaststätten, während im südlichen 
Plangebiet entlang der planbegrenzenden Straßen [...] 
Wohnbebauung mit freistehenden Ein- und 
Mehrfamilienhäusern überwiegt. Entsprechend […] werden 
diese Gebiete als Mischgebiete und allgemeine Wohngebiete
festgesetzt, um den Gebietscharakter zu erhalten.“

Art der baulichen Nutzung / Wohneinheiten
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

• Mehrfamilienhäuser (≥ 3 Wohnungen) 
sind im gesamten Plangebiet verteilt

• Es handelt sich sowohl um ältere 
Gebäude, als auch um Neubauten

• Auch in den östlich der Steimker 
Straße gelegenen Wohnbaulagen 
finden sich weit verteilt mehrere 
Mehrfamilienhäuser oder größere 
Reihenhausanlagen

Zahl der Wohneinheiten je Gebäude

Einordnung

• Das Areal ist vom Nebeneinander von 
(kleinen und größeren) MFH neben 
Einzel- und Doppelhäusern geprägt –
Keine Quartiersbildung

• Mehrfamilienhäuser prägen den 
Untersuchungsraum seit der 
Aufstellung des Bebauungsplans

• Die Ausführungen der Begründung 
(1983) sind unverändert zutreffend

• Das Nebeneinander war schon bei der 
Planaufstellung charakteristisch und 
ist es bis heute (einschl. Umgebung)
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

Mehrparteiengebäude im Plangebiet und der direkten Nachbarschaft

Neubau in zweiter Reihe, Nienburger Str. 22A/B Langjährig bestehendes MFH, Steimker Str. 6 Neubau, Steimker Str. 12

MFH in Anmutung eines Doppelhauses (Grundstück nicht 
geteilt),. 5 Wohneinheiten, Steimker Str. 46 Älteres MFH, Steimker Str. 54/54A

Dem Untersuchungsraum gegenüberliegendes Neubau-
Areal mit mehreren MFH, Reihenhäusern usw., 
Steimker Str. 37-55
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

Für die Berechnung wird der vom Bebauungsplan als MI oder 
WA festgesetzte Grundstücksanteil  (= das planungsrechtliches 
Baugrundstück) herangezogen. Die Gesamtgrundstücke sind 
zum Teil noch größer.

• Die meisten Grundstücke weisen in 
der Berechnung „Baugrundstück in m² 
je Wohneinheit“ hohe Werte auf

• Auch die überwiegende Zahl der 
Mehrfamilienhäuser (roter Pfeil) 
bewegt sich in der Spanne 201-500 m² 
Baugrundstück je Wohneinheit oder 
mehr

• Nur bei drei Mehrfamilienhaus-
grundstücken stehen weniger als 
200 m² Baugrundstück je Wohneinheit 
zur Verfügung

Größe der Baugrundstücke je Wohneinheit

Einordnung

• In der flächenbezogenen Bewertung 
der Wohndichte ist das Gebiet als 
wenig dicht zu bewerten

• Auch bei Mehrparteienhäusern steht 
je Wohnung überwiegend ein eher 
großer Anteil Baugrundstück je 
Wohneinheit zur Verfügung

• Wie bei der Zahl der Wohneinheiten 
sind auch in dieser Analyse sind keine 
einheitlichen Quartiere auszumachen
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

• Das Nebeneinander größerer und kleinerer Bauwerke kann 
subjektiv als störend wahrgenommen werden

• Einschätzungen zum „Wohngefühl“ sind allerdings immer 
individuell und nicht quantitativ zu bewerten oder darzustellen

• Bei den überwiegend großzügig geschnittenen Grundstücken 
mit Gartenbereichen in Richtung Westen (Hachetal) ist 
insgesamt von einer hohen Wohnqualität auszugehen

• Die diesbezügliche Zielsetzung des Planes – Abgrenzung von 
naturschutzfachlichen Bereichen, privaten Grünflächen und 
Bauflächen – hat sich umgesetzt

• Es ist Aufgabe der Bauleitplanung, vielfältige Wohnbedürfnisse 
zu berücksichtigen

• Konflikte sind auch in homogeneren Nachbarschaften nie 
ausgeschlossen – Freiheit der Eigentümer, im Rahmen der 
Rechtsvorgaben ihre Grundstücke zu nutzen

Wohnqualität
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

Begründung (1983)

• „Die GRZ und GFZ werden im Planbereich so festgesetzt, dass 
bauliche Erweiterungen bzw. Nutzungsintensivierungen in 
allen Bereichen ermöglicht werden. Dies ist bei den 
zentrumsnahen Grundstücken aus wirtschaftlichen Gründen
zur Erhöhung der standortbedingten Attraktivität zu 
rechtfertigen, in den übrigen Bereichen sind überwiegend 
große Grundstückszuschnitte vorhanden, die entsprechend 
ihrer Lagegunst bebaut werden sollten.“

Maß der baulichen Nutzung – GRZ und GFZ
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Berechnung: (Größe des Baugrundstücks * GRZ) abzüglich der 
Summe der eingemessenen Bauten auf dem Grundstück in m²

Eingemessene Nebenanlagen wurden wie Hauptgebäude 
berücksichtigt, um z.B. die Wäscherei und Gebäudeteile wie 
Dachüberstände zu berücksichtigen

Wenn der Bauteppich kleiner ist als die rechnerisch realisierbare 
GRZ, wurde die Grundfläche der eingemessenen Gebäude von 
diesem Wert abgezogen

• Auf den meisten Baugrundstücken 
besteht zusätzlich zum Bestand 
deutliches Baupotential hinsichtlich 
der Grundfläche

• Kleinere Grundstücke (u. a. 
Doppelhäuser) sind häufig weitgehend 
bebaut (weniger als 100 m² Potential)

• Betrachtung der hochbaulichen 
Anlagen – eine Erhebung der 
Flächenversiegelung (Zufahrten usw.) 
ist nicht möglich, da nicht vom 
Katasteramt eingemessen 

• BauNVO beachten (bisher 1977)

Bebauungspotential Grundflächenzahl (GRZ)

Einordnung

• Fast überall ist rechnerisch ein 
wesentlicher Zubau möglich (zzgl. 
Zufahrten, Stellplätze usw.)

• Eine Minderung der GRZ wäre insb. 
zum Nachteil kleiner Bestands-
grundstücke und würde ggf. einer 
kleinteiligen Nachverdichtung 
(Grundstücksteilung für Bau eines 
zweiten EFHs) entgegenstehen

• Wenn über die GRZ dem Entstehen 
größerer Gebäude vorgebeugt werden 
soll, müsste diese massiv gesenkt 
werden – erhebliche Auswirkungen auf 
alle Grundstücke!

• Eine Senkung der GRZ scheint nicht 
geboten oder sinnvoll umsetzbar

• Änderung Plan = Änderung BauNVO
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

Berechnung: (Größe des Baugrundstücks * GFZ) abzüglich 
(Hauptgebäude * Faktor GFZ)

Faktor GFZ: I Vollgeschoss = 1, I Vollgeschoss + 
Staffel/Dachgeschoss = 1,5 usw.; dabei handelt es sich um eine 
pauschalisierende Annahme, die reale Geschossfläche kann z. B. 
durch kleinere Dachgeschosse o. ä. abweichen

• Auf der überwiegenden Zahl der 
Baugrundstücke besteht zusätzlich 
zum Bestand deutliches Baupotential 
hinsichtlich der Geschossfläche

• Nur drei Grundstücke (2 x MFH, einmal 
EFH) nutzen die rechnerisch zulässige 
Geschossfläche voll aus

Grundstücke mit eher höherer Auslastung 
(gelb/orange im Plan) im Bestand sind…

• …erwartungsgemäß MFH

• …aber auch kleinere Grundstücke
mit Doppelhäusern

Bebauungspotential Geschossflächenzahl (GFZ)

Einordnung

• Die festgesetzte GFZ scheint insb. bei 
den Mehrparteienhäusern als 
begrenzender Faktor zu wirken

• Bei Grundstücksteilungen, insb. für 
Doppelhäuser, zeigt sich, dass die GFZ 
auch von kleineren Gebäuden 
weitgehend ausgenutzt wird

• Wie GRZ: eine Minderung der GFZ 
schränkt kleinere Grundstücke 
erheblich ein

• Die alte Begründung zielt ausdrücklich 
auf Erweiterungen und Nutzungs-
intensivierungen im Plangebiet ab

• Eine Senkung der GFZ scheint nicht 
geboten oder sinnvoll umsetzbar

• Änderung Plan = Änderung BauNVO
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

Begründung (1983)

• „Der Bebauungsplan führt insgesamt zu keiner 
nennenswerten Vergrößerung der Wohnungszahl in der 
Stadt Syke, hat also nicht die Aufgabe neue Wohngebiete zu 
erschließen, sondern den Bestand und die mögliche 
Verdichtung (Baulückenschließung) im Rahmen einer 
städtebaulichen Ordnung zu sichern.“

• „Im gesamten Plangebiet sind noch einige Baulücken, die 
aufgrund der Festsetzungen überwiegend zweigeschossig 
mit Einfamilien- oder Doppelhäusern bebaut werden 
können. Geht man davon aus, dass sich die mögliche 
Bebauung am vorhandenen Bebauungsstil orientiert, sind so 
noch etwa 30 WE möglich. Die materiellen Festsetzungen 
(GRZ, GFZ, II) sind so gestaffelt, dass sie einerseits der 
vorhandenen Bebauungsstruktur nachkommen und 
andererseits genügend Raum für ausreichende 
Erweiterungsmaßnahmen lassen, die einer exponierten Lage 
zum Zentrum Rechnung tragen.“

Baulücken
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Freifläche zwischen Heisterkamp und Am 
Otternberg (~ Steimker Str. 28)

• Nach Grundkarte 2 Grundstücke

• Eingeschränkte Bebaubarkeit durch 
die Festsetzungen

• Am nördlichen Rand Grünfläche –
Durchlässigkeit zum Hachetal

• Zuschnitt des Bauteppichs 

• Bauteppichtiefe von 25 m, GRZ und 
GFZ 0,4 / max. II Vollgeschosse, keine 
Reihenhäuser

Südlichstes Grundstück des 
Geltungsbereichs (Steimker Str. 76)

• Zum Zeitpunkt der Untersuchung 
laut Grundkarte unbebaut

• In der Örtlichkeit entsteht derzeit ein 
Einfamilienhaus (ein Vollgeschoss, 
keine Dachgeschoss, kleinteilig)

Luftbild / Kartengrundlage: LGLN 2023

Baulücken im Untersuchungsraum
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• Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 
wurden insb. Baulücken als Raum für 
die Nachverdichtung angesehen

• Baulücken sind im Gebiet heute 
kaum noch vorzufinden, dieses Ziel 
des Bebauungsplan wurde umgesetzt

• Die getroffenen Annahmen zur Zahl 
der Wohneinheiten sind mit der im 
Gebiet realisierten Bausubstanz 
inzwischen überholt, wobei der Plan 
jedoch selbst die mögliche 
Veränderung der baulichen 
Strukturen aktiv thematisiert 
(= Nachverdichtung)

Luftbild / Kartengrundlage: LGLN 2023

Baulücken im Untersuchungsraum

Einordnung

• Der Bebauungsplan hat eine weitere 
Verdichtung des Gebiets ausdrücklich 
als Zielsetzung formuliert

• Nachverdichtung und das Entstehen 
von Erweiterungsvorhaben sollen aus 
Gründen der Lage, Zentrumsnähe und 
dem Zuschnitt der Grundstücke 
ausdrücklich ermöglicht werden

• Bebauungspläne werden dauerhaft 
und langfristig aufgestellt, nicht nur 
für eine Aufgabe (der Plan ist nicht 
„abgelaufen“, wenn Baulücken 
geschlossen wurden)

• Die Entwicklung des Gebiets wird als 
übereinstimmend mit der in der 
Begründung formulierten 
städtebaulichen Zielsetzung bewertet



Stadt Syke
B-Plan Nr. 25 (3/42) „Im Hachetal südlich des Mühlendamms“

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Bauen 05.06.2024

Begründung (1983)

• „Bei der Bestimmung der überbaubaren Flächen wurden mit 
Hilfe von Baugrenzen Zonen geschaffen, die in besonderem 
Maße die sehr schmalen Grundstückszuschnitte
berücksichtigen.“

• „Bis auf die allgemeinen Wohngebiete entlang der Steimker 
Straße ist im gesamten Plangebiet offene Bauweise 
festgesetzt. Dies berücksichtigt zum einen den 
vorherrschenden Siedlungscharakter und soll bauliche 
Einzelmaßnahmen (Erweiterungen, Lückenschließungen 
etc.) ermöglichen.“

Bebauungsstruktur
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• Im Regelfall müssen Gebäude 
mindestens 3 m Abstand zur 
Grundstücksgrenze einhalten (offene 
Bauweise)

• Im Plangebiet unterschreiten insg. 11 
Gebäude diesen Abstand

• Dies betrifft mehrheitlich Gebäude, 
die (schon zur Planaufstellung) sehr 
dicht an den Straßenraum heranragen

• Bei den weiteren Fällen kann z. T. von 
Grundstücksteilung ausgegangen 
werden

• Technisch nur eingeschränkt 
überprüfbar

Bebauungsstruktur

Einordnung

• Keine Hinweise auf gehäufte Verstöße 
in Bezug auf Abstände

• Es zeigen sich trotz z. T. schmaler 
Baugrundstücke keine Entwicklungen, 
die auf rechtliche Unstimmigkeiten 
bzgl. Abständen hinweisen

• Die beschriebene Zonierung der 
Baugrenzen (insb. im Norden) wird im 
Bestand und bei Neubauten auf den 
z. T. sehr tiefen Grundstücken genutzt, 
etwa in Form von Bebauung „in 
zweiter Reihe“
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Begründung (1983)

• „Die überbaubaren Flächen im Plangebiet sind den 
öffentlichen Verkehrsflächen direkt zugeordnet, so dass die 
erforderlichen Stellplätze der Anlieger auf den jeweiligen 
Grundstücken […] nachgewiesen werden können.“

• Die erforderlichen Besucherparkplätze für die Wohngebiete 
an der Steimker Straße/Schloßweide können im 
Straßenraum untergebracht werden.

• Geht man davon aus, dass in den WA-Bereichen Steimker 
Straße 35 WE vorhanden sind und ca. 21 WE neu geschaffen 
werden, so sind insgesamt ca. 8-9 Besucherstellplätze (10 
von Hundert) nachzuweisen. […] In diesen genannten 
Bereichen ist der öffentliche Straßenraum ohne weiteres mit 
Stellflächen des Erholungsverkehrs belastbar.“

Erschließung
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• Erschließung aller Grundstücke im Untersuchungsraum erfolgt 
über die Steimker Straße

• Gärten, Freiräume der Grundstücke westlich der Steimker 
Straße usw. sind in Richtung Westen/Hachetal ausgerichtet, die 
östliche Grundstücksseite ist i. d. R. eher zweckmäßig genutzt

• Die Grundstücke auf der östlichen Seite der Steimker Straße 
sind zum Teil über andere Straßen erschlossen oder aufgrund 
der Gebäudeausrichtung und -nutzung (Westseite) anders 
angelegt. Hier prägen mehrheitlich Gärten die Straßenansicht

Einordnung

• Die Form der Umsetzung lässt ein Konfliktpotential erkennen

• Die Vorgärten / der Bereich zwischen Steimker Straße und den 
Häusern ist häufig deutlich für Erschließungszwecke genutzt 
und entsprechend gestaltet, „Gebäuderückseiten“ prägen die 
Ansicht der westlichen Steimker Straße

• Unruhiges Straßenbild, z. T. geminderte gestalterische Qualität

Luftbild: LGLN 2023

Grundstückserschließung

Zufahrt von der Steimker Str.

Zufahrt von Schäferstieg
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• Individuelle Lösungen für den ruhenden 
Bewohnerverkehr

• MFH weisen größere Stellplatzanlagen 
auf, die zum Teil die Grundstücke 
deutlich dominieren – aber auch 
Umsetzungspflicht Stellplatzsatzung

• Punktuelles Parken von 
Besucherverkehr im Straßenraum 
(keine Halteverbote), keine 
öffentlichen Parkplätze im Gebiet

Einordnung

• Bei unzureichender Stellplatzzahl auf 
den Grundstücken regelmäßiges 
Parken im Straßenseitenraum

• Aber: substantielles Potential für 
Besucherparken in der Steimker Str.
(auch nach der Berechnungsgrundlage der Begründung 
sind hierfür nur rd. 10-11 Stellplätze erforderlich)

• Gestaltung des Straßenraums + 
Nutzungsregelungen sind 
planunabhängig

Ruhender Verkehr

Mehrparteienhaus mit großem Stellplatz vor dem Gebäude
Wohngebäude mit mehreren Wohnungen ohne 
ausreichende Stellplätze auf dem Grundstück

Mehrparteienhaus mit kombinierten Stellplätzen (vor und 
hinter dem Gebäude, offene Tiefgarage)

Einfamilienhaus mit prägender Doppelgarage vor dem 
Gebäude
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• …als eigenständige Satzung (Gebietsgröße unabhängig des 
B-Plans) / ggf. auch als Ergänzung der Stellplatzsatzung
(aufgrund aktuell in Diskussion befindlicher Gesetzesanpassung noch zu prüfen)

• „Um bestimmte städtebauliche, baugestalterische oder 
ökologische Absichten zu verwirklichen […] können die 
Gemeinden […] (Nr. 3) die Gestaltung, Art und Höhe von 
Einfriedungen wie Mauern, Zäunen und Hecken bestimmen / 
(Nr. 7) die Begrünung baulicher Anlagen vorschreiben.“
(§ 84 Abs. 3 NBauO)

Beispielhafter Regelungsinhalt:

• Vorgaben zur Eingrünung von Stellplatzanlagen mit mehr als 
3 Stellplätzen (= i. d. R. nur für Mehrfamilienhäuser), 
z. B. Hecken gegenüber den Erschließungsstraßen

• Baumpflanzungen: Pflanzungen je angefangene X Stellplätze

 Einheitliche Mindest-Anforderungen zur Flächenbegrünung, 
um vollversiegelten Parkplätze vorzubeugen

Ergänzende Möglichkeiten ohne planungsrechtliches 
Regelungserfordernis

• Im Straßenraum können unabhängig des B-Plans Regelungen 
zum Parken (Markierungen/Parkverbote), bauliche 
Veränderungen (Verkehrsberuhigung, Baumstandorte, Fuß-
und Radwege) usw. vorgenommen werden

• Aufgrund der zentrumsnahen Lage könnten Anpassungen auch 
in besonderer Weise die Attraktivität für den nicht-
motorisierten Verkehr erhöhen

Vorschlag: Örtliche Bauvorschrift zur Stellplatzbegrünung
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Untersuchungsergebnisse
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Die Grundannahmen des Plans sind weiterhin zutreffend

• Klare Definition von Grünräumen und Bauflächen zum Schutz 
des naturschutzfachlich wertvollen Hachetals

• Besondere Bedeutung der innerstädtischen Lage, auch für 
Nachverdichtung und Aktivierung von Baupotential im Bestand

• Gleichbehandlungsgrundsatz: das Plangebiet ist von Nord 
nach Süd zoniert, nach einheitlichen Prinzipien werden 
Bebauungsmöglichkeiten auf den Grundstücken geschaffen; 
Besonderheiten wie z. T. ungewöhnlich tiefe Grundstücke sind 
berücksichtigt, die Festsetzungen aber weitgehend einheitlich 
(keine Sonderregelungen für einzelne Grundstücke, 
Ausnahmeregeln usw.)

• Die Planinhalte und -ziele sind weiter rechtskonform und 
entsprechen sogar den bis heute fortgeschriebenen, zum Teil 
strengeren Zielen und Themen des Gesetzgebers

Aktualität

• Die Prinzipien des sparsamen Umgangs mit Boden und Fläche 
wurde schon in der ursprünglichen Begründung berücksichtigt

• Die Begründung hebt die Nähe zum Zentrum und die sich 
daraus ergebende Lagegunst mehrfach hervor

• Das Thema Nachverdichtung, das Schaffen von 
Bebauungsmöglichkeiten für Grundstücke mit schmalen 
Zuschnitten usw. wurden in Festsetzungen überführt, der Plan 
ermöglicht  insgesamt eine hohe Flexibilität in der individuellen 
Grundstücksnutzung

• Die im Wohnraumversorgungskonzept herausgestellten 
Themen passen zu den im B-Plan vorgesehenen 
Entwicklungsspielräumen

• Zwar sind die Rahmenbedingungen heute mitunter anders (z. B. 
heute mehr Abriss und Neubau als Bebauung von Baulücken), 
was aber nicht den formulierten Planzielen entgegensteht

• Die Planinhalte sind noch als aktuell und sinnvoll anzusehen, es 
sind keine Hinweise erkennbar, warum deutlich von diesen 
abgewichen werden sollte / müsste

Einordnung der Aktualität des B-Plans Nr. 25 (3/42) „Im Hachetal südlich des Mühlendamms“
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Planungsrechtlich

• Änderungen sollten nie punktuell durchgeführt werden, 
sondern immer einer einheitlichen, auf zusammenhängende 
Gebiete/Quartiere bezogenen Logik folgen

• Der Bestand ist jedoch von einem durchmischten 
Nebeneinander geprägt, es werden keine einheitlichen 
Quartiere ausgebildet

• Differenzierte Auseinandersetzung mit den entfallenden 
Planungsrechten – die Gemeinde hat die planungsrechtliche 
Hoheit, Nutzungsmöglichkeiten einzuschränken, muss dies 
jedoch aktiv und bewusst abwägen

• Anwendung neuer Rechtsgrundlagen: bisher gilt die BauNVO 
1977, dann 1990. Festsetzungen z. B. zu GRZ/GFZ müssen 
überprüft werden, es besteht ggf. erhöhter Regelungsbedarf 
um nicht ungewollt erhebliche Veränderungen auszulösen 
(z. B. ist die GRZ in der alten BauNVO offener geregelt, da Nebenanlagen und 
Zufahrten nicht anzurechnen sind, die GFZ hingegen restriktiver) 

Gutachten

• Verkehrslärm: Bei Überplanung ist die Erstellung einer 
schalltechnischen Untersuchung notwendig, um die 
Einwirkungen entsprechend der aktuellen Rechtsvorgaben zu 
ermitteln (insb. im Norden/Nienburger Str. relevant)

• Ggf. wäre eine weitere Bearbeitung der Belange der 
Oberflächenentwässerung (fachliche Einschätzung) notwendig

• Diese Themen sind auch dann zu behandeln, wenn eine 
Änderung keine inhaltlichen Anpassungen auslöst!

Für die Eigentümer

• Anpassungen des Planungsrechts können Um- oder 
Neubauvorhaben auf den Bestandsgrundstücken verhindern 
und die Ausnutzbarkeit des eigenen Grundstücks begrenzen

• Eine Zurücknahme von Planungsrecht kann für die betroffenen 
Grundstücke wirtschaftlich nachteilig sein (insb. bei 
prognostiziertem, mittelfristigem Überhang im EFH-Segment)

• Gerade für kleinere Grundstücke wäre mit starken 
Einschränkungen zu rechnen

Was wäre im Falle einer Planänderung in jedem Fall zu beachten…
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Bei einer heutigen Neuplanung würden vermutlich ergänzende 
Festsetzungen getroffen, die bisher nicht im Plan enthalten sind:

• Beschränkung der Gebäudehöhen

• Maximale Wohneinheiten pro Gebäude / Quartiersbildung

• Private Grünordnung, Klimaschutz, Gestaltungsvorgaben usw.

• Auch die z. T. sehr dicht an die Straßenräume heranreichende 
Baugrenzen (Abgrenzung entsprechend Bestandsgebäuden) 
wären zu hinterfragen und z. B. einheitlich zu bestimmen

• Grundsätzlich kann in Hinblick auf diese Themen ein 
Verbesserungspotential erkannt werden

Es besteht aus fachlicher Sicht kein akuter oder zwingender 
Anpassungs- oder Änderungsbedarf

• Eine Begrenzung der Nachverdichtung wäre eine aktive Abkehr 
von den bisherigen Planinhalten, den allgemeinen 
Planungszielen (knapper Boden…) sowie dem für Syke 
ermittelten, aktuell relevanten Bedarf entgegenstünde

Aus verfahrenstechnischer Sicht werden folgende Hinweise 
gegeben:

• Eine „kleine“ Änderung des Plans mit einer einfacher 
Anpassung einzelner Festsetzungen oder der Ergänzung 
neuer Festsetzungen ist nicht möglich!

• Sobald eine formelle Planänderung erfolgt, müssen die 
vorgenannten Punkte berücksichtigt werden – hoher 
Planungsaufwand, umfangreiches Verfahren

• Eine Änderung bedarf einer klaren Zielformulierung unter 
Berücksichtigung aller Interessengruppen

• Planänderungen beträfen eine Vielzahl von Grundstücks-
eigentümern bis hin zu potentiellen Entschädigungsansprüchen

• Aufgrund der festgestellten, weiterhin bestehenden hohen 
Qualität und Aktualität der Planziele wird empfohlen, den 
Bebauungsplan unverändert zu belassen

• Gestalterische Verbesserungen lassen sich ggf. mittels 
Gestaltungsregelungen insb. zum ruhenden Verkehr 
(Bauvorschriften/ Stellplatzsatzung) sowie ggf. Maßnahmen im 
Straßenraum realisieren, ohne die Planinhalte zu ändern

Fazit
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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